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Vorwort 
 
 
 
 
 

Im Sommer 2005 hatte ich Gelegenheit, am Lehrstuhl von Prof. Dr. Gräfin von 
Schlieffen die möglichen Inhalte einer wissenschaftlichen Arbeit darzulegen. 
Prof. Dr. Gräfin von Schlieffen hörte sich geduldig meine etwas ungeordneten 
Vorstellungen an. Aber bereits in diesem ersten Gespräch gelang es, den Inhalt 
der vorliegenden Dissertation weitgehend zu konkretisieren. Beeindruckt machte 
ich mich an die Arbeit und konnte tatsächlich Anfang des Jahres 2009 meine 
Dissertation vorlegen. Dass ich neben meinen Aufgaben als Kreisrat des Land-
kreises Aurich das Promotionsverfahren erfolgreich abschließen konnte, ist vor 
allem der Unterstützung durch Prof. Dr. Gräfin von Schlieffen in wissenschaftli-
cher aber auch menschlicher Hinsicht zuzuschreiben. Schließlich habe ich in den 
vier Jahren nicht ein einziges Mal ernsthaft den Abbruch der Promotion in Er-
wägung gezogen. Danken möchte ich auch den Mitarbeitern des Lehrstuhls von 
Prof. Dr. Gräfin von Schlieffen und hier besonders Dr. Kracht sowie Dr. Baufeld 
hervorheben. Prof. Dr. Haratsch danke ich für das ausführliche Zweitgutachten 
zu meiner Dissertation. 

Im privaten Umfeld möchte ich Dr. Silke Hüls und Dr. Ralf Kiehne dafür 
danken, dass sie mir aufgrund ihrer eigenen Erfahrungen die nötige Gelassenheit 
und Ruhe beim Abfassen einer Dissertation vermitteln konnten. Gelassenheit 
und Ruhe mussten allerdings auch meine Frau Heike und mein Sohn Nils beim 
Anblick des regelmäßig als Schreibtisch umfunktionierten Küchentisches auf-
bringen. Nur die Größe dieses Küchentisches versetzte mich schließlich in die 
Lage, eine zumeist an den Wochenenden zunehmend größer werdende Ansamm-
lung von Büchern, Kopien, Arbeitspapieren und sonstigen Schriftstücken auf-
grund eines nur für mich verständlichen Ordnungssystems noch überschauen zu 
können. Ohne die Unterstützung meiner Familie hätte ich das Promotionsverfah-
ren nicht erfolgreich abschließen können. 

Danken möchte ich überdies dem Dipl.-Ing. Hermann Hollwedel, der sich für 
unzählige Interviews zur Verfügung stellte und es mir damit ermöglichte, die 
Genehmigungspraxis des Landkreises Aurich im Bereich der Windenergie wis-
senschaftlich aufzuarbeiten. 
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A. Einleitung 
 
 
 
 
 

„Für Ostfriesland gibt es wieder nur ein paar neue Radwege. Während in allen 
anderen niedersächsischen Regionen hochtechnologische Entwicklungen sowie 
innovative Unternehmen gefördert werden, geht der Nordwesten leer aus. Die 
Ostfriesen werden (jedoch) allmählich munter – Windenergie soll Auftrieb brin-
gen“, formulierte der Anzeiger für Harlingerland im Jahr 1989.1  

Ostfriesland liegt im Nordwesten des Landes Niedersachsen. Begrenzt durch 
die Nordseeküste weist die Region eine prägnante Randlage auf. Ostfriesen 
zeichnen sich durch eigene Sprache (Plattdeutsch), eigene Kultur und ein beson-
deres Regionalbewusstsein aus.2 „Ostfrieslands Geschichte sind tausend Jahre 
Zweifrontenkrieg: Abwehr aller anderen Deutschen im Süden, Kampf gegen die 
See im Norden. Eigen ist ihnen, daß sie mit großer Eifersucht und echter Ge-
schlossenheit ihre Sitte, Art und Weise gegen fremden Eindrang zu verteidigen 
suchen“. Der knorrige Stamm an der Küste verstehe sich noch immer als Not-
gemeinschaft, „nach Innen gekehrt wie ein Leichenzug“, meinte GEO im Jahr 
1978 erkannt zu haben.3 Tatsächlich prägt den ostfriesischen Raum bis in die 
Gegenwart eine gemeinschafts- und vor allem familienbezogene Lebensorientie-
rung.4 Geringer Industriebesatz lässt die Arbeitslosenquote konstant überdurch-
schnittlich sein. Arbeitslosigkeit werde hier jedoch nach Ansicht von Grüske/ 
Lohmeyer als kollektives Schicksal denn als individuelles Versagen gewertet. 
Man definiere sich weniger über eine ausgeprägte Arbeitskultur, weshalb die 
Wirtschaftsentwicklung im ostfriesischen Raum Anfang der 1990iger Jahre noch 
insgesamt schwach sei.5 

Die Region Ostfriesland bildet sich aus der kreisfreien Stadt Emden sowie 
den Landkreisen Leer, Wittmund und Aurich. Der Landkreis Aurich ist über-
wiegend ländlich geprägt. Mit 75,3% ist die Landwirtschaft aktuell der vorherr-
schende Flächennutzer.6 Die agrarwirtschaftliche Struktur mit einem Flächenan-
teil von mehr als drei Vierteln lässt bereits auf ein hohes Defizit an Arbeitsplät-
zen in Industrie und Gewerbe schließen. Allerdings gelang es zwischen 1990 
                                                           
1  Anzeiger für Harlingerland, Ausgabe v. 02.03.1989.  
2  Meissner, in: Berichte zur deutschen Landeskunde, 1986, 227 (243). 
3  Geschlossene Gesellschaft, in: GEO, 1978, S. 14 f. 
4  Grüske/Lohmeyer, Außerökonomische Faktoren und Beschäftigung, 1990, S. 31 ff. 
5  Grüske/Lohmeyer, aaO, S. 56, 66 f. 
6  Fachbeitrag LWK, 2001, S. 32. 
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und 2002, den Anteil sozialversicherungspflichtiger Beschäftigter um 15,8 % zu 
erhöhen.7 Dieser wirtschaftliche Aufschwung verläuft parallel zum Boom der 
Windenergie. 

Die 75 km lange Küstenlinie des Landkreises Aurich ist aufgrund ihrer 
Windverhältnisse prädestiniert für die Errichtung von Windenergieanlagen. 
Hunderte von Anlagen überprägen hier seit Beginn der 1990iger Jahre die Küs-
tenlandschaft. Der windhöffige Küstenraum bietet sich zudem als Versuchsfeld 
für Hersteller von Windenergieanlagen an. So gründete 1984 Aloys Wobben in 
Aurich die Firma Enercon. Mit der E–16 konstruierte Enercon im Jahr 1985 ihre 
erste Windenergieanlage mit einer Leistung von 55 KW. Das Prädikat eines Pio-
nierlandes der Windenergie dürfte jedoch unbestritten Schleswig-Holstein zu-
kommen. Mit etwa 300 MW installierter Leistung aus Windenergie nahm 
Schleswig-Holstein im Jahr 1994 Rang 1 unter den Bundesländern ein.8 Allein 
im Kreis Nordfriesland waren bereits im Jahr 1995 annähernd 400 Windenergie-
anlagen errichtet.9 Zudem werden in einer Übersicht des DEWI aus dem Jahr 
1989 insgesamt sieben Hersteller von Windenergieanlagen aufgeführt, die Anla-
gen mit einer Nennleistung von bis zu einem Megawatt (MW) in Serie produ-
zierten.10 Kein Anlagenhersteller Norddeutschlands verweist jedoch auf eine 
derart rasante Entwicklung und dürfte die Wirtschaftskraft einer Region nachhal-
tiger gestärkt haben als das Auricher Unternehmen Enercon. Schon Mitte der 
1990iger Jahre stellte die IHK für Ostfriesland und Pappenburg fest, dass ohne 
die Firma Enercon ein dramatischer Anstieg der Arbeitslosenquote zu befürchten 
sei.11  

Allein der politische Wille zur Förderung regenerative Energien vermochte 
jedoch, diese neue Entwicklung in der Energiegewinnung nicht auszulösen. Erst 
das Stromeinspeisungsgesetz (StrEG) von 1990 machte die Windkraft gegenüber 
anderen Energieträgern konkurrenzfähig. Bereits fünf Monate nach Inkrafttreten 
des StrEG’s kommentierte der Ostfriesische Kurier: „Ölquelle Ostfrieslands – 
nach einem neuen Vergütungsgesetz herrscht Goldgräberstimmung“.12 Landes-
planerische Maßgaben Niedersachsens flankierten den Aufschwung der Wind-
energie zudem. Niedersachsen setzte den Trägern der Regionalplanung mit          
seinem Landes-Raumordnungsprogramm (LROP) von 1994 ehrgeizige Ausbau-
stufen. In dieser Zeit verfügte die Landesregierung über eine ausgeprägte Bezie-

                                                           
7  RROP-Entwurf, 2004, S. 130. 
8  Statistik des DEWI Stand: 30.06.2006; Nds. lag im Jahr 1994 bei ca. 200 MW instal-

lierter Leistung. 
9  Carstensen, in: ZUR 1995, 312 (313). 
10  DEWI, Verzeichnis der dts. Anbieter von WKA, 1989. 
11  Franken, in Franken: Rauher Wind, 1998, S. 183. 
12  Ostfriesischer Kurier (OK), Ausgabe v. 18.05.1991. 
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hung zum Landkreis Aurich. Mitglied des Kabinetts war nämlich von 1990 bis 
1996 Ostfrieslands einziger Minister Hinrich Swieter. Swieter war außerdem von 
1977 bis zu seinem Tod im Jahr 2002 (ehrenamtlicher) Landrat des Landkreises 
Aurich.  

Als ich im Sommer 2003 die Leitung des Baudezernates übernahm, stellte 
sich das Thema „Windenergie“ im Landkreis Aurich aber zugleich als ein Pro-
blem mit erheblicher Breitenwirkung dar. Entlang der Nordseeküste hatten In-
vestoren insgesamt mehr als 200 Anträge auf Genehmigung zur Errichtung von 
Windenergieanlagen gestellt.13 In der Branche war bekannt geworden, dass die 
Küstengemeinden zum Teil nicht über eine wirksame bauleitplanerische Steue-
rung der Windenergienutzung verfügten. Der Landkreis Aurich hatte jedoch in 
allen Fällen abschlägig entschieden. Offensichtlich sollte ein unkoordinierter 
Ausbau der Windenergie um jeden Preis im bereits erheblich belasteten Küsten-
raum vermieden werden. Diese Vorbelastung in Küstennähe hätte jedoch nach 
ober- und höchstrichterlicher Auffassung nicht eintreten müssen. Die bis Mitte 
1994 entlang der windhöffigen Küstenlinie errichteten Windenergieanlagen 
wurden nämlich nach Ansicht des BVerwG’s und des OVG’s Lüneburg ganz          
überwiegend zu Unrecht genehmigt.  

Eine offenbar kritische Verwaltungspraxis über einen Zeitraum von mehr als 
anderthalb Jahrzehnten wirft Fragen nach den Gründen auf. Für juristisch be-
denkliche Entscheidungen kann es vorliegend nur zwei Erklärungsansätze ge-
ben: 

Die Genehmigungspraxis der Auricher Bauverwaltung zu Beginn des Wind-
kraftbooms könnte einerseits lediglich eine bis zur Baurechtsnovelle von 1998 
diffuse Rechtslage abbilden. Die fragwürdigen Entscheidungen des Landkreises 
Aurich zur Windenergie könnten insoweit also das bloße Ergebnis unbewusst 
fehlerhafter Rechtsanwendung gewesen sein. Tacke geht jedenfalls davon aus, 
dass Windenergieanlagen bis Mitte der 1990iger Jahre mehr oder weniger will-
kürlich zugelassen worden seien.14 

Andererseits könnte die Verwaltung aber auch angesichts einer umwelt- und 
wirtschaftspolitischen Grundentscheidung unter Druck geraten sein, im Ver-
ständnis dieser politischen Neuausrichtung als Bauaufsichts- und Raumord-
nungsbehörde zu entscheiden. Eine eigenwillige Bauverwaltung könnte dabei 
den energiepolitischen Richtungswechsel als Chance begriffen haben, die Zu-
kunft Ostfrieslands neu zu gestalten, korrigierte diese Zielsetzung aber wieder, 
als man mit den spürbaren Folgen der Nutzung von Windenergie konfrontiert 
wurde.  

                                                           
13  Teilweise beschränkt auf die städtebauliche Zulässigkeit (= Bauvorbescheid). 
14  Vgl. Tacke, Windenergie, 2003, S. 214. 
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Letztlich soll auf Grundlage der Genehmigungsverfahren von Windenergie-
anlagen im Landkreis Aurich dargelegt werden, dass selbst Ordnungsverwaltung 
nicht einfacher Gesetzesvollzug im Sinne einer programmierten Subsumtions-
mechanik sein kann. Gerade der offen formulierte Tatbestand des § 35 BauGB 
zeigt sich bei seiner einzelfallbezogenen Anwendung für einen allgemeinen (po-
litischen) Stimmungswandel durchlässig. Am ausgewählten Beispiel werden 
schließlich die insgesamt entscheidungsrelevanten Einflussfaktoren in der öf-
fentlichen Verwaltung untersucht. Ernüchternd gelangt diese Arbeit zu dem er-
warteten Ergebnis: Kein Gesetz und keine Organisation lässt eine Verwaltung 
uneingeschränkt berechenbare Entscheidungen produzieren. 
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B. Die Verwaltung 
 
 
 
 
 

Jede Organisation braucht Verwaltung.15  

I. Verwaltungsbegriff 

Verwaltungsaufgaben sind die Verwirklichung des gesetzgeberischen Willens, 
urteilte Fleiner im Jahr 1928.16 Und Mayer definierte im Jahr 1924 Verwaltung 
als die Staatstätigkeit, die nicht Gesetzgebung und Rechtsprechung sei.17 Der 
Begriff „Verwaltung“ blieb jedoch bis in die Gegenwart unpräzise. Verwaltung 
bedeutet nach Stern die den Organen der vollziehenden Gewalt übertragene Er-
ledigung von Aufgaben des Gemeinwesens rechtlich verbindlich nach vorgege-
bener Zwecksetzung.18 Dagegen erscheint die Begriffsbestimmung von Wolff 
differenzierter: „Unter öffentlicher Verwaltung im materiellen Sinne solle die 
mannigfaltige, konditional oder nur zweckbestimmte, also insofern fremdbe-
stimmte, nur teilplanende, selbstbeteiligt entscheidend ausführende und gestal-
tende Wahrnehmung der Angelegenheiten von Gemeinwesen und ihrer Mit-
glieder als solcher durch die dafür bestellten Sachwalter des Gemeinwesens zu 
verstehen sein“.19 Insgesamt belegen vielfältige Definitionsversuche, dass eine 
allgemeinverbindliche Begriffsbestimmung noch nicht erzielt werden konnte. 
Dies liege an der Eigenart der Verwaltung, die nach Tätigkeitsbereichen, Aufga-
benstellung, Struktur und Handlungsformen so vielgestaltig erscheine, dass eine 
begriffliche Erfassung nicht gelingen wolle.20 Verwaltung lasse sich nicht defi-
nieren, sondern nur beschreiben.21 Letztlich sei jedoch nach Ansicht von Ehlers 
eine präzise Definition solange entbehrlich, als an die Begrifflichkeit keine 
Rechtsfolgen geknüpft seien. Erst wenn verfassungsrechtliche oder einfachge-

                                                           
15  Ehlers, in: Erichsen/Ehlers, Allg. Verwaltungsrecht, 13. Aufl. 2006, § 1 Rd. 4. 
16  Fleiner, Institutionen des deutschen Verwaltungsrechts, 8. Aufl. 1928, S. 4. 
17  Mayer, Deutsches Verwaltungsrecht I, 3. Aufl. 1924, S. 7. 
18  Stern, Das Staatsrecht der BRD, Bd. 2, 1980, S. 738. 
19  Wolff/Bachof/Stober, Verwaltungsrecht I, 10. Aufl. 1994, Rd. 19 zu § 2. 
20  Maurer, Allg. Verwaltungsrecht, 7. Aufl. 1990, Rd. 8 zu § 1. 
21  Forsthoff, Verwaltungsrecht, 10. Aufl. 1973, S. 1. 
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setzliche Regelungen auf das Vorliegen einer Verwaltungstätigkeit im materiel-
len Sinne abstellen würden, müsse der Begriff eigenständig bestimmt werden.22 

II. Verwaltungsorganisation 

Wenn also jede Organisation einer Verwaltung bedarf, so gilt diese Erkenntnis 
aber auch für die Verwaltung selbst.  

1. Verwaltungsaufbau 

Originärer Verwaltungsträger ist der als rechtsfähige Körperschaft des öffentli-
chen Rechts organisierte Staat in Gestalt von Bund und Länder.23 Das Schwer-
gewicht der Verwaltung liegt nach dem Grundgesetz jedoch bei den Ländern 
einschließlich ihrer Untergliederungen.24 Die Länder üben die Verwaltung un-
mittelbar und mittelbar aus. Von einer unmittelbaren Verwaltung spricht man, 
wenn die öffentlichen Aufgaben durch eigene Organe des Staates ohne Rechts-
persönlichkeit, d.h. von Behörden erfüllt werden.25 Dabei besitzt der staatliche 
Behördenaufbau in den Flächenbundesländern regelmäßig eine dreigliedrig hie-
rarchische Struktur: oberste Landesbehörden (= Landesregierung- und ministe-
rien), Landesoberbehörden (z.B. Landesamt für Statistik, Landeskriminalamt 
etc.) sowie diesen unmittelbar nachgeordneten Mittelbehörden, welche oberhalb 
der Kreisebene Verwaltungsaufgaben übernehmen.26 Als Regionale Landesmit-
telbehörden unterstehen die Bezirksregierungen der allgemeinen Organaufsicht 
des Innenministeriums und der Fachaufsicht des jeweils zuständigen Kompe-
tenzbereichs.27  

Auf der unteren Ebene werden die Verwaltungsaufgaben von den Unteren 
Landesbehörden wahrgenommen. Die Landesverwaltung wird hier in der Regel 
im Wege der mittelbaren Verwaltung von den Behörden der Kommunalverwal-
tung ausgeübt.28 Die Kommunen würden jedoch durch die Bezeichnung „mittel-

                                                           
22  Ehlers, in: Erichsen/Ehlers, aaO, § 1 Rd. 12. 
23  Kritisch dazu: Böckenförde, Festschrift Wolff, 1973, 269 (274 ff.). 
24  Püttner, Verwaltungslehre, 2. Aufl. 1989, S. 103. 
25  Joerger/Geppert, Grundzüge der Verwaltungslehre, Bd. 2, 4. Aufl. 1996, S. 299. 
26  Lecheler, Verwaltungslehre, 1988, S. 115 f. 
27  Mattern, in: Mattern/Reinfried, Allg. Verwaltungslehre, 4. Aufl. 1994, Rd. 632; ob-

wohl Flächenstaat löste Niedersachsen hingegen seine Bezirksregierungen im Jahr 
2004 auf. 

28  Mattern, aaO, Rd. 641. 
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bare Landesverwaltung“ an sich nur unzureichend beschrieben.29 Immerhin 
könnten Gemeinden und Gemeindeverbände auf eine eigene demokratische Le-
gitimation verweisen.30 Nach Maunz beziehe das Grundgesetz jedoch die Kom-
munen in den Aufbau der Landesverwaltung mit ein, weshalb verfassungsrecht-
lich von einem zweistufigen Verwaltungsaufbau auszugehen sei.31  

2. Innerer Aufbau der Verwaltung 

Organisieren ist dadurch gekennzeichnet, dass Entscheidungsvorbereitung und 
Entscheidung über das Handeln in angemessenem Abstand vor dem Tätigwerden 
liegen. Werden Entscheidungsvorbereitung und Entscheidung auf einen Zeit-
punkt unmittelbar vor Beginn des Handelns verlegt, wird nicht organisiert, son-
dern improvisiert.32 

a) Organisationstheorie 

Organisation darf niemals Selbstzweck sein,33 sondern beinhaltet die Verbin-
dung von Verwaltungspersonal und Sachmitteln zur Erfüllung konkreter Ver-
waltungsaufgaben.34 Die Organisation muss insoweit den jeweils gestellten Auf-
gaben angepasst sein.35 Dabei bestimme das Verwaltungsrecht zwar Aufgaben 
und Form öffentlicher Verwaltung. Die Betonung des Verwaltungsrechts habe 
jedoch den falschen Eindruck entstehen lassen, staatliche Verwaltung bedeute 
vor allem Verwaltungsrecht.36 Je bewusster jedoch die soziale Bedeutung der 
Verwaltung und ihre Tätigkeit werden, umso weniger lässt sich ihre Struktur al-
lein juristisch erklären.37 Ihre Mehrdimensionalität macht die öffentliche Ver-
waltung zum Gegenstand unterschiedlichster Disziplinen.38 Daher umfasst die 
Organisationslehre mehrere organisationstheoretische Ansätze.  

                                                           
29  Hofmann/Muth/Theisen, Kommunalrecht NRW, 6. Aufl. 1992, S. 86. 
30  Roters, in: v. Münch, GG, 2. Aufl. 1983, Rd. 2 zu Art. 28. 
31  Maunz, in: Maunz/Dürig, GG, Stand: Dezember 2007, Rd. 79 zu Art. 28. 
32  Siehe hierzu insgesamt Siepmann/Siepmann, Verwaltungsorganisation, 3. Aufl. 1987, 

S. 4. 
33  Püttner, aaO, S. 139. 
34  Lecheler, aaO, S. 142. 
35  Arp, in: Becker/Thieme, Handbuch der Verwaltung, 1978, Rd. 3212. 
36  Lecheler, aaO, S. 36. 
37  Badura, in: DÖV 1970, 18 (18 f.). 
38  Eichhorn, in: Festschrift Wolff, aaO, 39 (41). 


